
Proklamation
im Namen unseres Herrn Solis, des Königs

und der Familie derer zu Hohenwang

Lehnsherrin Konstanze von Hohenwang
verkündet hiermit die Einrichtung eines

Burgfriedens
während der gesamten Dauer der feierlichen Einweihung von 

Burg Leuenfels
Dieser Burgfrieden möge sich allsda erstrecken über alle Säle, Korridore 

und Räume, welche da Bestandteil der Burg sind, sowie desweiteren über die 
eingeschlossenen Höfe und insgesamt allen Grund und Boden, welcher innerhalb 

der Schutzmauern der Festung liegt.

Es steht dem Herrn der Burg – Truchsess Richard von Leuenfels – überdies 
frei, einzelne Bereiche nach seinem Ermessen unter den Burgfrieden zu stellen 

oder von diesem zu befreien.

Bestehende Fehden sind in den Mauern der Burg Leuenfels ruhend zu stellen.
Missachtung des Burgfriedens ist unter Androhung der Acht verboten!

Das Recht eines jeden Mannes und jeden Weibes, bei grober Missachtung seiner 
Ehre Satisfaktion zu fordern, bleibt vom Burgfrieden unberührt.

Die Gewährung des Burgfriedens soll vom Herrn der Burg niemandem 
verweigert werden, welcher beabsichtigt, mit rechten Absichten vorzusprechen und 

Zuflucht oder diplomatische Gespräche in der Festung zu suchen.


